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f93 der Beilagen zu den stenographisclien Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Bericht 

des Ausschusses für Vermögenssicherung 
, \. 'Ö 

über . den Antrag der Abgeordneten 
Kriscb, Hillegeist, Fageth, möller, Miksch, 
DI'. Häulsmayer, Blümel und Genossen 
(3/A) auf ein Gesetz übel' die Verstaat-. 
Hchung von Unternehmungen des Berg
baues und. bestimmter Industriezweige 
sowie der Banken und Versicherungs
gesellschaften (Verstaatlichungsgesetz). 

,Der AusschußflÜr Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung hat in seiner Sitzung VQm 
21. Mai 1946 den vün den .AlbgeQrdneten 
Kr i s eh, Hili e ge ,i steingebrachten An
trag auf Schaffung eines Gesetzes über die 
Verstaatliclllllllg VQn Unternehmungen des 
Berglbaues und bestimmter Industriezweige 
sQwie der Banken und· Versicherungsgesell
schaften einem aus den AbgeQrdneten M a y r
hof e r, Alt e n bu r g er; Ur. Ma r gar e
t h a, Ing. S eh u.m y, P r 00 k se h, Dr. T s c h a
d e kund Dr. Mi g sc'h bestehenden Unter
ausschuß zur VQl1bereitung 'zugew1iesen. Der 
Unterausschuß hat in, siCih aus der Natur der 
Sache ergebenden, schwierigen Verhandlun
gen den vQrliegenden Gesetzentwurf ausge
arbeitet, der die Zustimmung derPartf;lien 
ge~unden hat. 

Der Entwurf sieht VQr allem die s 00 f 00 r
ti ge Übe re i 'g nun g v ()I nUn t ern e h
m u n gen bestimmter Wirtschaftszweige, 
wie Kohlenbergbau, Bergbau, Hütten- und· 
Walzwerk,e, des Fahr,zeugbaues, der ErdölprQ
duktiQn und de,s Bankwesens, an den Staat vQr,
während ,die Lösung der Frage der Rechts
form, in der d,iese Unternehmungen künf
tighin betrieben, 'beziehungswelise ihre Qrga
nisatQrische Umgestaltung vorgenümmen wer
den süll, einem späteren Zeitpunkt überlassen 
bleibt. Dieser VQrgang findet eine sachliche 
Begründung dal1in, daß diese Wirtschafts
zweige vielfach einer sehr tiefgreifenden Re
QrganisatiQn und umfassenden Planung unter
zügen werden müssen,. um Ihre in der Ver-

gangenheit SQ verhängnisvülle Krisenempfind
hlchkeit /Zu überwinden . .Diese Aufgabe kann 
nur in einer Reihe V<ln Maßnahmen bewäl
tigt werden, die im Rahmen d~r PrivatwÜ't
schaft nicht bewältigt werden können .. 

Der vQrliegende GesetzentWlurf stellt SQ den 
ersten, bedeutsamen Schritt zur Schaffung 
einer gesunden, krisenfr,eien Wirtscha:ftsver
fassung dar, die Vollbeschäftigung gewähr
leistet. Er gliedert sQmit auch österreich in 
die allgemeine, in EurQpa sich vQllziehende 
Entw,ickLung ein. 

Im einzelnen sei vermerlkt: 
Nach § 1 und der An 1 ag e des Entwurfes "/. 

sind bei der Verstaatlichung drei Gruppen 
VQn Unternehmungen zu unterscheiden: 1. Un
ternehmungen, die in FQrm einer juristischen 
PersQn (AktienGes.m. b. H. und Gewerk
schaft) geführt werden; 2. dJie VQn einer Han
delsgesellschaft .ohne Rechtspersönlichkeit be
trieben werden und 3. sQlche Unternehmun-' 
gen, VQn denen nur einzelne Teile verstaat
licht werden. SQllen die Gesellschaften mit· 
Rechtspersönlichkeitals Träger der Unter-. 
nehll1'ungen erhalten werden, !kann die Ver
staatlichung nur in der Welise vQr,g,enommew 
werden, daß das Eigentum an den Anteil
rechten auf den Staat übertragen wird; die 
Aktiven und Passiven der Unternehmungen ' 
bleiben daher weiterhin Bestandteil der ein
zelnen juristischen PersoOn,. Bei der zweiten 
Gruppe kann der Staat die übergehende Un- . 
ternehmung nicht als Handelsgesellschaft (im 
gegebenen Fall 'handelt es siCih.um KQmman
ditgesellschaften) weiterführen; der Staat 
wird daher EigentiiJmer der Unternehmung 
seLbst mit allen Aktiven und Passiven und 
nicht der Gesellsc!haft. Bei der dritten -Gruppe 
werden einzelne Betriebe aus den Unterneh
mungen herausgenQmmen. Diese Lösung muß 
bei ausländischen Gesellschaften hinsichtlich 
ihrer inländischen Betriebe und Vermögen-
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schaften gewählt werden, weil sich die Ver
staatlichung nicht auf ausländische Gesell
schaften seLbst erstrecken, sondern nur deren 
inländische Vermögenschaften erfassen kann. 
In diese Gruppe fallen jedoch ,auch einzelne 
Betriebe, die aus anderen Erwägung.en aus der 
Unternehmung herausgeschält und verstl;\at
!jcht werden. Die Verbindlichkeiten, die sich 
auf di,ese Betriebe beZJiehen, gehen als Lasten 
der Betriebe auf den Staat über. 

Die Verstaatlichung erfaßt die betroffenen 
Vermögenswerte ohne Ansehung der Person 
des gegenwärtigen Eigentümers. Es ist 'gleich
gülti.g, wo sich d~e Wertpapiere befinden, 'die 
über die Anteilrechte ausgegeben ,worden 
sind (Aktien, Kuxe, Interimsscheine). Diese 
Wertpapiere verkörpern vom Inkrafttreten 
des Gesetzes an nicht mehr die Anteilsrechte 
- w~l diese kraft Gesetzes auf den Staat 
frbergegangensind -, 'sondern nur mehr die 
Entschädigungs·ansprüche. Eine ausdrückliche 
Kraftloserklärung .der Wertpapiere im: Gesetz 
erscheint daher nicht notwendig. 

Das Eigentum an den verstaatlichten Ver
mögenswerten geht mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes auf den Staat über; elines über-
tragungsaktes bedarf es hiezu nicht. . 

Die Entschädigung wird erst in einem spä
teren Zeitpunkt bemes;s·en und vergütet. Die 

, , Vorschriften darü'ber werden durch besonde
res Bundesgesetz getroffen, das erlassen wer
den soll, sobal.d ein hinreichender ÜJbeJ1blick 
über die maßgebenden Verhältnisse gewon
nen worden ist. Die Entschädigungsfragen 
sollen die dringend geforderte Verstaat
lichung nicht aufhalten. Lm Gesetz ist daher 
nur der Grundsatz des ABGiB. (§ 365) ausge
sprochen, ·daß eline angemessene Entschädi
gung für die enteigneten VermögensWE;lrte 
zu leisten ist. 

Zu § 2: Schon aus der Tat,sache,. daß die 
verstaatlichten Gesellschaften mit Rechtsper
sönlichkeit als Träger der Unternehmungen 
erhalten ble1ben sollen, ergibt sich, daß d.er 
Staat al·s Eigentüm:er der Antetilsrechte die 
dem Gesellschafter nach den angemeinen 
Vorschriften lzustehenden- GeseHschi1Jftsrechte 
auszuüben hat. Durch die Formulierung des 
Albs. (1) wird auch ausgedrückt, daß bei ver
staatlichten Unternehmungen die Gesell
schaftsrechte - falls ein öffentlicher Ver
walter bestellt ist - nicht von d:iesem, son-

,dern vom BundeS!ministeri'lJlm für Vermö
genssicherung und Wirtschaftsplanung unmit
telbar ausgeübt werden; denn es liegt hier 
eine Spezial'Vorschrift vor, die die Anwen" 
dung der allgemeinen Bestimmungen des 
Verwaltergesetzes ausschließt. 
U~ternehm.ungen und Betrie"'be, die ohne 

Zwischenschaltung einer juristischen Person 

auf den Staat überg.egangen ,sind, . werden un
mittelbar vom· Bundesministerium für Ver" 
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung 
verwaltet. 

§ 3 regelt die Zuständigkeit zur Veräuße
rung der verstaatlichten Vel'imögenswerte und 
steUt klar, 'daß ,eine Veräußerung nur zu
lässig ist, wenn Staatsinteressen nicht ent
ge.gensteheIi. 

Der in § 4 v·orgesehene Investitionsfonds 
soll Eigentum des Staates bleiben, jedoch 
außerhalb der ordentlichen Staatsgebarung 
für die in seiner Bezeichnung ausgedl~ückten 
Sonderzwecke 'zur VerMgung des:ßundesmi
nisteriums für Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung stehen. . 

Dem Fonds werden nur Jene Beträge zu
geführt, .diea~s Kaufprei,s oder als !Erträge 
der verstaatlichten Vermögenswerte einge
hen; d·as sind insbesondere die von den ver
staatlichten Gesellschaften, Unternehmungen 
und Betrieben ausgeschütteten Reingewinne 
sowie allfällige Pacl'ltzinsebei_ Verpachtung 
vlOn Unternehmungen ll,nd Betrieben ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit. 

§ 5 'behandelt die Eintragungen in das 
Grundbuch, ~sen'bahnbuch, IBergbuch und 
Wasserbuch, die zur Durchführung der Ver
staatlichung von Unternehmungen 'und. Be-· 
trielben erforderlich sind, da hier die einzel
nen Vermögens teile, wie ins,besondere die 
Liegenschaften, :ins Eigentum des Staates 
übergehen. 

Die Meldung des Gesellschafterwechsels 
an das Handelsregistergericht, wie dies 'bei 
der Gesellschaft m. b. 1I. alljährlich vorge
sehen ist, und die Eintragungen im A'llteilis
buch der Gesellschaft m. b. H. und ~m Aktien
buch obliegen nicht der Finaruzprokur.atur, 
sondern den zuständigen Gesellschafts
organen. 

§.6 regelt die Anfechtung von Machenschaf
ten, die zur Vereitlung des Verst,aatlichungs
zweckes geeignet sind, und von Rechtshand
lungen, die offenkundfg wirtschaftliich. nicht 
begründet sind. Zu diesen zählt insbesonders 
die Vereinbarung up.angemessen hoher Be
züge und Zuwendungen; dieses Beispiel 
wurde im HinMick auf seine praktische Be
deutung im Gesetz ausdrucklieh erwähnt. Es 
fallen darunter nicht nur Löhne und Gehäl
ter, sondern auch Ahfertigungen, Remunera
tionen, Ruhe- und Versorgungsgenüsse; 
gleichgültig ist, ob es !sich um derartige Lei
stungen an Funktionäre, Dienstnehmer oder 
Hinterbliebene von solchen handelt. Als 
Zweckvereitlung wäre beispielsweise anzu
sehen, wenn von einer verstaatlichten Unter
nehmung. vor der Verstaatlichung maßgeb
liche Unternehmensteile ohne entsprechende 
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wirtschaftliche Veranlassung veräußert wor
den wären. Anfechtbar s~nd insbesondere 
auch alle Dauerschuldverhältnis,se, wi~ zum 
Beispiel Bestandsverträge, die ohne genü
gende wirtschaftliche Begründung eingegan
gen_worden sind und das nun verstaatlichte 
Unternehmen durch langjährige Bindung 
hemmen. ' 

Bei der Verstaatliichung von Gesellschaften 
steht der materielle Anfechtungsanspruch der 
Gesellschaft, bei der Verstaatlichung von Un
ternehmungen und Betrieben dem Staat als 
unmittelbaren Eigentümer selbst zu. In bei
den Fällen wird jedoch ,im Hinblick auf das 
öffentli0he Interesse das iBundesministerium 
für Vermögenssicherung und Wirtschaftspla
nung zur GeItungluachung des Anfechtungs
ansprnches durch die Finanzprokuratur er
mächtigt. Ob von einer Anfechtungsmöglich
keit Gebmuch gemacht wird, ist ledoch nieht 
dem freien Ermessen des Ministeriums über
lassen; bei jedem begründeten Verdacht 
eines Anfechtungstatbestandes ist der Pro
kuratur der Auftrag z.ur Anfechtung zu er
teHen. 

§ 7 regelt ein Überwachungs recht des Bun
desministeriums für Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung für das erste übergangs
Jahr, weil eine entsprechende Einflußnahme 
des Staates auf die verstaatlichten Unterneh
mungen über ihre Orgah~ nicht schlagartig 

Proksch, 
Berichterstatter; 

o 

herlbeigeführt werden k,ann. Die Jahresfrist· 
kann verküI1zt werden, wenn das Ministerium 
im Einzelfall seinen Einfluß auf die Betriebs
führung rasCiher sichern konnte~ 

Die in § 8 gewählte allgemeine Fassung 
bietet Gewähr dafür, daß der Eigentumsüber
gang und die z.u seiner Durchführung erfor
derlichen Rechtsgeschäfte, Schriften und 
Amtshandlungen weder einer allgemeinen 

-noch einer gerichtlichen Gebühr !unt~rliegen 
und auch nicht die Entrichtung der Grun~
erwer,bssteuer oder anderer Abgaben - ins
besondere auch nicht der sonst vielleicht in 
Betracht kommenden Börsenumsatzsleuer und 
Umsatzsteuer - auslösen. 

§ 9 enthält die allgemein übliche Vcllzugs
klausel. 

Der Ausschuß für die Vermögenssicherung 
und Wirtschaftsplanung hat sieh in seiner 
Sitzung vom 1-7. Juli 1946 mit dem Berichte 
des Unterausschusses unter Anwesenheit des 
Bundesministers Dr. K ra u I a n d und ,des 
Staatssekretärs Rau s ehe reingehend .' be
schäftigt und seine' Antr~ge mit geringfügi
gen' Abänderungen genehmigt. 

Der Ausschuß stellt den An t rag, der Na
tionalrat wolle dem angeschlossenen Gesetz
entwurf die verfassungsgemäße Zustimmung 
erteilen. 

. Wien, 19. Juli 1946. 

~Iayrhofer, 

Obmann. 

-I. 
I 
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Bundesgesetz -über die 
lichung von Unternehmungen 

lichungsgesetz ). 

Der Nationalrathatheschlossen: 

Verstaat
(Verstaat-

rufung auf dieses Bundesgesetz. auf Antrag der 
Finanzprokurawr durchzuführen; das Ansuchen 
gilt ,ails Urkunde im Sinne Oe6 § 33 Gr>unfd
buchsgesetz. 

I § 6. (1) Zwischen dem 27. April 1945 und dem 
§ 1. (1) Mit dem Inkrafttretea dieses Bundes- Inkrafttreten di.eses Bundesgesetzes' vorgenom

gesetzes ge'hen die Anteilsrechte an Iden in -·der mene Re~htslhandlungen, 'die sich auf verstaat
AnIa,ge genannten Gesellschaften und die dort lichte Gesellschaften, Unternehmungen ~nd' Be
angeführten Unternehmungen und Betriebe in triebe beziehen, können durch die Finanzpro
das Eigentum der Republ.ik österreich über. kuratur angefochten werden, wenn sie geeignet 

(2) HiefÜ'r ist eine angemessene Entschädigung sind, den Zweck dieses Bundesgesetzes zu ver-
zu leisten. . eiteln . oder offenkundig wirtschaftlich unbe-

(3) Durch V·erordnung kann bestimmt werden, gründet s,lnd, wie insbesondere die Vereinbarung 
·daß ,die in .der Anlage angefiührten Unter"" unangemessen hoher Bezüge oder Zuwendungen. 
nehmungen und Betriebe 'statt .auf den" Staat in (2) Bestehen triftige Gründe zur Annahme, 
.aas Eigentum s.t3Jatseigener Ge·sellschaften ü1ber- daß einer der Tatbestände des Albs. (1) vorliegt, 
gehen. . ' so hat das Bundesministerium für Vermögens-

§ 2. (1) Das Bundesministerium für Vermögens- sicherung und Wirtschaftsplanung . der Finanz
sicherung und Wirtschaftsplanung hat unter dem prokuratur die Anfechtung der Rechtshandlung 
Gesichtspunrklte' der zusammenfassenden Wirt- aufzutragen. 
schaftsplanung und -lenkung' die Anteilsrechte (3) Die Anfechtung kann innerhalb eines Jahres 
auszuühen und die Unternehmungen und Be- nach rnkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch 
triebe zu verwalten. Klage oder Einrede geltend gemacht werden. 

(2) Die Bundesreg,ierung kann durch Veror,d- (.t) Die Bestimmungen der Anfechtungsordnung 
nung Ausnahmen bestimmen. vom 10. DCZJclfnbe'r 1914, R. G. BI. Nr. 357, sind 

§ J. Das Bunde'sministerium für Vermögens- anzuwenden: 
sicherung und Wirtschaftsplanung kann verstaat
lichte Anteilsrechte, Unternehmungen und Be
trie!be mit Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates veräußern, ·soferne es mit dem 
Staatsinteresse vereinbar ist .. Bei Veräußerurigen 
sind Gebietskörperschaften, sonstige öffentlich-' 
rechtliche Körperschaften sowie Er~erbs- und 
W,irtschaftsgenossenschaften vorzugsweise zu be
rücksichtigen. 

§ 4. Die Eingäng~ aus Kaufpreisen und Er
trägen der verstaatlichten Anteilsrechte; Unter
nehmungen und Betriebe sind, soweit sie nicht 
zu . Entschädigungen verwendet werden, e,inem 
Investitionsfond für verstaatlichte Unterneh-

. mungen zuzuweisen, der 'Vom Bundesministerium 
für Vermögenssicherung undWirtschaftsplanung 
v·erwaltet wird. 

§ 5. Die . notwendigen Eintragungen in die 
öffentlichen ,Bücher und Register sind unter 'Be~ 

/ 

.----.... 

§ 7. (ll Vom Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes an bedürfen die nicht zum gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb gehörigen Handlungen ·der ver
staatii~ten Gesellschaften, Unternehmungen und 
Betriebe der Zustimmung des Bundesministe
riums ,für Vermögenssicherung und Wirtschafts
planung; auch .. zumgewöhnlichen Geschäftsbe
trieb gehörige Handlungen sind zu unterla~sen, 
wenn das' Bundesminister.ium für Vermögens
sicherung und Wirtschalftsplanung Einspruch er
hebt. Rechtshandlung.en, .die ohne Zustimmung 
oder gegen den Ein§pruch vorgenommen wer
den, sind urrwitiksam, wenn 'der Dritte wußte 
oder wissen mußte, daß sie fiber den gewöhn
lichen Gesch~ftsbetrieb hinausgehen und die Zu
stimm~ng nicht erteilt oder daß gegen ihre Vor
nahme Einspruch erhoben worden ist. 

(2) Die Bestimmungen des Albs. (1) treten nach 
Ablauf emes Jahres nach Inkrafttreten dieses 
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Bundesgesetzes außer. Kräft; falls ,das Bundes
ministerium für Vermögenssicherung und Wirt
schaftsplanung hierur nicht einen früheren Zeit
punkt durch Verordnung bestimmt. 

§ 8. Der über~angvon Rechten nach § 1 und 
die zur Durchführung der Bestimmungen des § 1 
erforderilichen Rechtsgeschäifte, Schriften und 
Amtshandlungen unterliegen keiner öffentlichen 
Abgahe. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das' Bundesministeriumfür Vermögenssiche-

5 

ruhg und Wirtschahsplanung im Einvernehmen 
mit den beteiligten :Sundesministerien, hinsicht
lich der Bestimmungen des' § 1, Albs." (2), die 
Bundesregierung betraut. Das Bundesministerium 
füt Vel'mögenssicherung und Wirtschaftsplanung 
kann e1"for.derliche'nfalls die FirmenJbezeichnung 
der in der Anlage genannten Gesellschaften und 
det dort angeführten Unternehmungen 'und Be
tri~be durch Verordnung richtigstellen. 

Es wel"denfolgende Gesdlsdlaften" Unter
nehmungen un,d Betriebe verstaatlicht: " 

Anlage. 

Es werden folgende Gesellschaften, Unternehmungen und Betriebe 
verstaatlicht: 

I. Gesellschaften:' 

1. Akt i eng e seil s c haft e'n: 

Creditanstalt - Bankverein, Wien, 
, Län'derbankWien Aktiengesellschaft, Wien, 

Hypotheken- undCredit-Institut Aktieng,esdl
schaft, Wien, 

O~erreic;hisch-Alpine Montangesellsch~ft, Wieil, 
Vereinigte Osterreichische Eisen- unid Stahlwerke 

A. G., Linz, 
Graz-Köflacher Eisentbahn- und Bergbau-Gesell

schaft; Graz" 
Stah:l- und Temperguß Aktiengesellschaft vorm. 

Fischer-T raisen, W,ien, 
Steirische Gußstahlwerke Aiktiengesellschaft; 

Wien, 
Kärntnerische Eisen- und Stahlwerks-Aktienge-

sellschaft" Wien, 
Eisenwerke Aktiengesellschaft, Krieglach, 
Bleilberger BergW'c,rks-U nion, Klagenfurt, 
W olfsegg-Traunthaler Kohlenwe'rks-Aktienge-

sellschalt, Linz, 
Steirische Kohlenbergwerks-Aktiengesel!schaft,. 

Wien, 
Die Lankowitzer 'Kohlen-Compagnie, Leoben, 
Geb. Böhler & Co. Aktiengesellschaft, Wien, 
Schoeller-Bleckmann Stahlwerke Aktiengesell-

schaft, Wien, 
St. Egyder Eisen- ullld St;>a,hl-Industrie-Gesell

schaft, Wien, 
Simmering-G1"Iaz.,P,auker AktierugeselLscha,f,t für, 

Maschinen, Kessel- und Waggonbau, Wien, 
Wr. Lokomotivfabrik-Aiktiengesellschaft, Wien, 
AEG-UiNiION Ele'ktrizrtäts-GeselIschaft, Wien, 

ELIN Akt,iengesellschaft für elektrische Industrie, 
Wien, 

Osterr. Stickstoffwerke, Aktiengesellschaft, Linz; 
Erste Donau - Dampfschiffahrts - Gesellschaft, 

Wien, 
Schiffs werft Linz Aktiengesellschaft, Linz a. d. D. 
Berndorfer Metallwarenfahr.ik Arthur KRUPP 

Aktienges., Wien, ' 
Hofheti"-Sdlfantz, 'Landwirtschaft!. Maschinen\

fabrik A.-G., Wien, 
Wr. Brückenhau- u. Eisenkonstruktions-Akt. 

Ges., Wien, 
Mannesmann-Trauzl Aktierug~sellschaoft, Wien, 
Vereinigte Wr. Metal1werke A'ktiengesellschait, 

Wien, ' 

Rbhöl·Gewinn ungs-Aktiengesellschaft, Wien, 
Steinlberg Naphta Aktiengesellschaft, Wien, ' 
G. Rumpel, Aktiengesellschaft, Wien, 
Vacuum Oil Companie Aktiengesellschaft" Wien, 
Aktiengesellschaft ,der Shell~Floridsd9rfet>Mine-

ralöl-Fabrik, Wien, _' 
Korneuburger Mineralölraffinerie Aktiengesell

schaft, Korneuburg, 
Südostdeutsche Ferngas-Aktiengesellschaft, Wien. 

2. -G e s e 11 s c h a f t e,n mit ob e, s ehr ä n k t e r 
Haftung: 

Kärntner Bergwerksgesellschaftm. b. H., Klagen
furt, 

LavanttihalerKohlenihergbau~Gesellschatt,t.m. b. H., 
St. Stefan i. Lavantthal, 

Niederdonau Erdöl Gesellschattt m. b. H., Wien, 
Erdölproduktions-Gesellschaft m. b. H., Wien, 
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PRAM ErdöIExplorations-GeseIIschaft.rn.b. H., Gewerkschaft Elworath Erdölwerke, Hannover, 

Taufkirchen a. Pram, Preus'sische Berg'werks- u. Hütten-A.-G., Han-
Donau-tJl' Gesellschaft m. b. H., Wien, nover-:Berlin, 

Osterr. Mineralölwerke Ges: ni. b. H., Wien, Wintershall A.~G., Berlin, 
Wiener Erdgas-Gesellschaft m. ~. H., Wien, 
R · hIlI ch b- Tiefbohrunternehmen Richard K. van Sickle, emt a -Gas:'Gese saft m. . H., Hausrbrunn, WT' 

Zaya-Gas .... Gesellschaft ni. b. H., Hausbrunn. 

3. Gewerkschaften: 

Gewerkschaft "Schwazer Bergwerks-Verein", 
Schwaz, 

Gewerkschaft Austrogasco, W.ien, 
Gewerkschaft "Raky-Danuibia", Wien. 

11. Unternehmungen: 

DieAlktiven und Pass,iven der 

Schmidhütte Krems, Schmid & Co., Komm. Ges. 
Wien, 

Schmidhütte Liezen, Sohmid & Co., Komm.'Ges. 
Liezen. 

III. Betriebe: 

D i- ein I ä n dis c h e n Akt i v e nun d 
Passiven der 

Morttanwerke Brixlegg Ces. m. b. H.,Berlin, 
Siemens-Schuckertwerke A.-iG., Berlin, 
Siemens & Habke, A.-G.,BerI.in, 
Deutsche Er,döl A.-G., Bedin, 
Hermann von Rautenkranz Internationale Tief

bohr Komm. Ges. (!tag) CeIl, 

W,jen, 

Grossdeutsche Sehachtbau- u. Tiefbohr 'Gesell
schaft, Salzgitter, 

Ferdinand Koller & Sohn; Celle bei Hannover, 

Kohile-Ol Union von Busse Komm. Ges., BerIin, 

"DEUTAG" Deutsche Tiefbohr A.-G., Aschets
leben, 

Louis Ritz & Co. Hamburg, 

Aktiengesellschaft der Kohlenwertstoff-Verbände, 
Bochum; 

ferner mit allen dazugehör,igen 
Akt i v e nun d Pas s i v e n: ' 

der Betrieb Kupferbergbau Mitterberg ,der Stu
diengesellschaft Deutsc4er Kupferhergbau Ges. 
m. b. H., Berlin, -

der Betrieb Alumin,iuffi'werk Mattighofen-R,an6-
hofen der Verein~gten Aluminiumwerke, Ak
tien'g-eselI~chaft, Berlin, 

der Betrieb Rohöl-RaJffinerie Moosbier,baum der 
Donau Chemie-Aktiengesellschaft, Wien, 

der Betrieb Kohlenbergbau Grünbach der- "Si· 
rius" -Grünbach Akt.iengesellscha:ft f. Ind. u. 
Steinkohlenbergba~, _Wien. 

,/ 
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